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Erlaubnis zum Verkehr mit Giften 

§ 7

(1) Die Herstellung, Gewinnung und 
Verarbeitung, die Lagerung, die Verwen
dung, der Erwerb, der Besitz und die Ab
gabe von Giften der Abteilung 1 ist nur mit 
Erlaubnis der Deutschen Volkspolizei ge
stattet.

(2) Für den Transport von Giften der Ab
teilungen 1 und 2 und den Erwerb bestimm
ter Gifte der Abteilung 2 kann eine Er
laubnispflicht durch die Deutsche Volkspoli
zei festgelegt werden, wenn dies zur Ge
währleistung von Ordnung und Sicherheit 
erforderlich ist.

(3) Giftbeauftragte bedürfen für den 
Verkehr mit Giften der Abteilung 1 einer 
persönlichen Erlaubnis, die von der Deut
schen Volkspolizei erteilt wird.

(4) Betriebe, Kombinate, Genossenschaf
ten und Einrichtungen haben den Verkehr 
mit Giften der Abteilung 2 der Deutschen 
Volkspolizei zur Registrierung zu melden.

(5) Die Erlaubnis kann mit Auflagen 
verbunden, auf den Verkehr mit bestimm
ten Giften sowie auf bestimmte Arten des 
Verkehrs mit Giften beschränkt und bei 
Nichterfüllung der geforderten Vorausset
zungen versagt werden.

(6) Die Erlaubnis kann entzogen wer
den, wenn die Voraussetzungen für ihre 
Erteilung nicht mehr gegeben sind, gegen 
Rechtsvorschriften verstoßen wurde oder 
die mit der Erlaubnis verbundenen Auf
lagen nicht eingehalten werden.

§ 8

(1) Volkseigene Betriebe und Kombinate 
erhalten die Erlaubnis zur Herstellung, Ge
winnung und Verarbeitung, zur Verwen
dung, zum Erwerb, zum Besitz und zur 
Abgabe von Giften auf der Grundlage der 
erteilten staatlichen Planauflagen durch 
den Leiter des ihnen übergeordneten Or
gans. Die Lagerung von Giften der Abtei
lung 1 bedarf der Erlaubnis der Deutschen 
Volkspolizei.

(2) Werktätige der Betriebe, Kombinate, 
Genossenschaften und Einrichtungen, die 
nicht Giftbeauftragte sind und im Rahmen 
ihrer Arbeitsaufgaben mit Giften der Ab
teilung 1 umgehen sollen, sind der Deut
schen Volkspolizei namentlich zur Bestäti

gung zu benennen. Sie dürfen die Arbeit 
mit den Giften der Abteilung 1 erst auf
nehmen, nachdem diese Bestätigung vor
liegt.

§ 9

In den Einrichtungen des Gesundheits
wesens, des Hoch- und Fachschulwesens, 
der Volksbildung, der Akademie der Wis
senschaften der DDR, der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften der DDR, 
des staatlichen Veterinärwesens sowie in 
Einrichtungen, die zentralen Staatsorganen 
unmittelbar unterstellt sind, regeln die zu
ständigen Minister und Leiter anderer zen
traler Staatsorgane die Erteilung der Er
laubnis zum Verkehr mit Giften, den Ein
satz von Giftbeauftragten und die Erteilung 
der persönlichen Erlaubnis sowie die Be
stätigung der Werktätigen, die im Rahmen 
ihrer Arbeitsaufgaben mit Giften der Ab
teilung 1 umgehen sollen. Die Regelungen 
sind mit dem Minister für Gesundheits
wesen und dem Minister des Innern der 
Deutschen Volkspolizei abzustimmen.

§ 10 
Beseitigung

(1) Nicht mehr nutzbare Gifte sind so zu 
beseitigen, daß eine Gefährdung von Leben 
und Gesundheit der Menschen, der Nutz
tiere, der Kultur- und Nutzpflanzen nicht 
eintreten kann und volkswirtschaftliche 
und andere Schäden sowie eine Beeinträch
tigung der Umwelt vermieden werden.

(2) Über die schadlose Beseitigung der 
Gifte ist ein Nachweis zu führen.

811
Staatliche Kontrolle

(1) Die Staatliche Hygieneinspektion, die 
Arbeitshygieneinspektionen sowie die 
Deutsche Volkspolizei sind im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit befugt, zur Verwirkli
chung der Rechtsvorschriften den Verkehr 
mit Giften zu kontrollieren.

(2) Zur Wahrnehmung der Kontrollbe- 
fugnisse sind die im Abs. 1 genannten Or
gane berechtigt, Betriebe, Einrichtungen 
und Anlagen zu betreten, Auskünfte zu for
dern, Einblick in Unterlagen zu nehmen, 
die Erstattung von Gutachten zu fordern 
und sich verlegen zu lassen sowie Auflagen


